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 Veröffentlicht am 10.02.1988

Norm

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Steht dem Versicherten am Arbeitsort ein Quartier zur Verfügung, benützt er dieses jedoch nicht, sondern sucht seinen

ständigen Aufenthaltsort auf, steht dieser Weg ohne Rücksicht auf das Motiv, das ihn hiezu veranlaßt (hier: Ersuchen

von Arbeitskollegen), unter Versicherungsschutz.
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